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mit E-Mail vom 11. Oktober 2018 beantragten Sie u.a. auf der Grundlage des ln­

formationsfreiheitsgesetzes (IFG): 

"Bitte senden Sie mir Folgendes zu: 

Die Richtlinie des Bundeskanzleramts, die die Meldung von Geschenken 

durch Mitarbeiterlinnen der Behörde regelt." 

Auf Ihren IFG-Antrag ergeht folgende Entscheidung: 

1. Der Antrag wird abgelehnt. 

2. Der Bescheid ergeht kostenfrei. 
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Gründe: 

I. 

Ihr Antrag ist abzulehnen, da die begehrte Information öffentlich bekannt ist(§ 9 

Abs. 3 IFG). 

Sie können.sich die betreffende Information aus allgemein zugänglichen Quellen 

in zurnutbarer Weise selbst beschaffen: 

http:// www . verwa ltungsvorsch ritten-im-inter­

net.de/bsvwvbund 08112004 Dl32101701.htm 

II. 

Gemäß§ 10 Abs. 1 und Abs. 3 IFG in Verbindung mit der lnformationsgebühren­

verordnung (IFGGebV) fallen keine Kosten an. 

Mit freundlichen Grüßen 

████ ███

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schrift­

lich oder zur Niederschrift Widerspruch beim Bundeskanzleramt, Willy-Brandt-Str. 

1,  10557 Berlin erhoben werden. Ich weise darauf hin, dass für die vollständige 

oder teilweise Zurückweisung eines Widerspruchs Kosten von 30,00 Euro anfal­

len. 


